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 Länderanhörung zur Änderung der Gasnetzzugangsverordnung  

 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
eine detaillierte Stellungnahme zu dem vorliegenden Entwurf zur Änderung der Gas-
netzzugangsverordnung (GasNZV) ist uns innerhalb der vorgegebenen kurzen Frist 
nicht möglich. Insbesondere kann die im Verordnungsentwurf vorgesehene Zusam-
menlegung der beiden vorhandenen deutschen Markgebiete zum 1. April 2022 nicht 
bewertet werden. Nach unseren Erkenntnissen war im Rahmen der Untersuchungen 
der Bundesnetzagentur und dem damit verbundenen Dialog mit den Markakteuren 
bisher kein Handlungsbedarf erkennbar. Selbst die Bundesnetzagentur hält eine Zu-
sammenlegung der Marktgebiete für nicht sinnvoll. Da Maßnahmen zur Integration 
von Marktgebieten mit einem erheblichen Aufwand verbunden sind, sollte ein konkre-
ter Nutzen für die Beteiligten und die Verbraucher erkennbar sein. 
 
Wir plädieren daher dafür, eine Zusammenlegung der beiden bestehenden Marktge-
biete in dem Verordnungsentwurf derzeit nicht weiter zu verfolgen. Hierfür muss zu-
nächst eine eingehende Bewertung und ein Abwägen der Vor- und Nachteile erfolgen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  

 
gez. Karl Greißing 
Leiter Abteilung Energiewirtschaft 

 


